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e) Der Kläger muß also zufrieden sein, wenn der Beklagte im 
neuen Verfahren den Reinigungseid leistete und damit siegte, 
voran kann ein nachträgliches Geständnis, d. h. irgendwelche 
Äußerungen, Redereien über seine Schuld nichts mehr ändern. 
Aber sie zerstören den Ruf, was in einem künftigen Prozeß Be­
deutung haben kann. Im Schb. wird einige Male auf den Wert 
derartiger Geständnisse, das Verhältnis gerichtlicher und außer­
gerichtlicher Geständnisse angespielt?)

6) Über den Eid, den die §rau als Klägerin wie als Beklagte 
zu leisten hat, spricht grundsätzlich c. 487. vie Zrau hat als Be­
klagte das privilegium mulierum, d. h. von vornherein das Recht 
auf holung cc. 487? 499 und gewinnt oder verliert ihren Prozeß 
durch ihren Lid genau wie ein Wann?) Aber nirgends ist im 
Lrünner Recht etwas über diese besondere Bestimmung gesagt, 
daß die §rau stehend und nicht sitzend schwören müsse, und der 
Hinweis auf das kanonische und zivile römische Recht gibt eben­
falls keine Aufhellung?)

Zoll 22: klage um Geldschuld, für die ein Brief als Beweis­
mittel angeboten wird, in dem die Schuld und die Zeugen 
darüber enthalten sind. Im Schb. ist bei dem ausgedehnten wirt­
schaftlichen Leben der Stadt selbstverständlich viel von derartigen 
Briefen die Rede, von städtischen, gerichtlichen, auch privaten 
Briefen, denen Beweiskraft zukommt. vorausgesetzt, daß sie ge­
hörig ausgcstattet sind; der Mangel wird hier gerügt, weil die 
erforderlichen Siegel fehlen, vie gerichtliche Beweiskraft von 
Brief und Siegel war im 13. Jahrhundert durchgedrungen *); 
wichtig war neben der Beweiskraft der öffentlichen Urkunde die

>) vie außergerichtlichen sind i. d. R. für das Gericht unbeachtlich, sie 
gehen nur Gott an, außer in schweren Süllen, in denen dann das Gericht 
alles eingehend überlegen muß: cc. 40/42, l40 6bs. l.

°) Näheres Schubart-Sikentscher, Eherecht 114ff.
") Nach frdl. Auskunft von Herrn Pros. M. Gr abmann ist auch im kanon. 

Recht nichts darüber festzustellen. Etwas Entsprechender fand ich nur im 
Dfener Stadtrecht, Michnag-Lichner (preßburg 1845) c. 315: eine ehr­
bare Srau soll zu Haus und nicht vor Gericht schwören und dabei auf einem 
Stuhl sitzen; sie hat das Recht auf holung, muß aber dabei stets den Platz 
wechseln.

*) vrunner-hegmann, Grundzüge der dt. RG. (1927) 131; h. 8reß- 
lau, Handbuch d. Urk.lehre f. Deutschland u. Italien 1, 2. tlufl. (1912) 715. 


